
1. Allgemeines 
 
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Ihre entgegenstehenden oder von 
unseren Einkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, 
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis Ihrer entgegenstehenden 
oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen die Lieferung vorbehaltlos 
annehmen. 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen Ihnen und uns und zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen wurden, sind im Vertrag schriftlich niedergelegt. 
(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit Ihnen. 
 
2. Geheimhaltung 
 
Sie sind verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten; Dritten dürfen sie nur mit unserer 
ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch 
nach Abwicklung dieses Vertrages. Sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene 
Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. Unterlieferanten sind entsprechend zu 
verpflichten. 
 
3. Preise, Versand, Verpackung 
 
(1) Die vereinbarten Preise sind Festpreise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer und schließen 
Nachforderungen aller Art aus. Kosten für Verpackung und Transport bis zur von uns 
angegebenen Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle so wie für Zollformalitäten und Zoll 
sind in diesen Preisen enthalten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Sind keine 
Preise in der Bestellung angegeben, so sind diese noch zu vereinbaren. 
(2) Versandanzeigen, Frachtbriefe, Rechnungen und sämtliche Korrespondenz haben unsere 
Bestellnummer zu enthalten. 
(3) Wir übernehmen nur die von uns bestellten Mengen oder Stückzahlen. Über- oder 
Unterlieferungen sind nur nach zuvor mit uns getroffener Absprache zulässig. 
(4) Der Versand erfolgt auf Ihre Gefahr. Die Gefahr jeder Verschlechterung einschließlich des 
zufälligen Untergangs bleibt bis zur Ablieferung an der von uns gewünschten Versandanschrift 
bzw. Verwendungsstelle somit bei Ihnen. 
(5) Ihre Rücknahmeverpflichtung für die Verpackung richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
Die Waren sind so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden werden. 
Verpackungsmaterialien sind nur in dem für die Erreichung dieses Zwecks erforderlichen 
Umfang zu verwenden. Es dürfen nur umweltfreundliche Verpackungsmaterialien zum Einsatz 
gelangen. 
 
4. Lieferzeit 
 
(1) Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des 
Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei der von uns genannten 
Empfangs- bzw. Verwendungsstelle oder die Rechtzeitigkeit der erfolgreichen Abnahme. 
(2) Erkennen Sie, dass ein vereinbarter Termin aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten 
werden kann, so haben Sie uns dies unverzüglich unter Angabe der Gründe und der 
voraussichtlichen Dauer der Verzögerung schriftlich mitzuteilen. 
(3) Kommen Sie in Lieferverzug, dann stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. 
(4) Wir sind dann auch nach dem erfolglosen Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen 
Frist berechtigt, nach unserer Wahl Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen bzw. uns 
von dritter Seite Ersatz zu beschaffen oder den Rücktritt zu erklären. Der Anspruch auf die 
Lieferung/Leistung geht unter, sobald wir schriftlich Schadensersatz statt der Leistung 
verlangen oder den Rücktritt erklären. 
(5) Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterlagen können Sie sich nur 
berufen, wenn Sie die Unterlagen schriftlich angemahnt und nicht innerhalb angemessener Frist 
erhalten haben. 
(6) Höhere Gewalt und Arbeitskämpfe befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung 
und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Die Vertragspartner sind verpflichtet, 
im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre 
Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. Wir sind 
von der Verpflichtung zur Abnahme der bestellten Lieferung/Leistung ganz oder teilweise befreit 
und insoweit zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Lieferung/ Leistung wegen der 
durch die höhere Gewalt bzw. den Arbeitskampf verursachten Verzögerung bei uns - unter 
Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte - nicht mehr verwertbar ist. 
(7) Bei früherer Anlieferung als vereinbart behalten wir uns Rücksendung auf Ihre Kosten vor. 
Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis zum Liefertermin bei 
uns auf Ihre Kosten und Gefahr. Wir behalten uns im Falle vorzeitiger Lieferung vor, die 
Zahlung erst am vereinbarten Fälligkeitstage vorzunehmen. 
 
5. Rechnungserteilung und Zahlung 
 
(1) Rechnungen sind uns in zweifacher Ausfertigung mit allen dazugehörigen Unterlagen und 
Daten nach erfolgter Lieferung gesondert in ordnungsgemäßer Form einzureichen. Nicht 
ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen gelten erst vom Zeitpunkt der Richtigstellung als bei 
uns eingegangen. 
(2) Zahlung erfolgt auf dem handelsüblichen Wege und zwar innerhalb von 14 Kalendertagen 
mit 3% Skonto oder nach 30 Kalendertagen rein netto, gerechnet nach Lieferung/Leistung und 
Rechnungseingang. 
(3) Bei fehlerhafter Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. 
(4) Bei Vorauszahlungen haben Sie auf Verlangen eine angemessene Sicherheit, z.B. 
Bankbürgschaft, zu leisten. 
(5) Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen vereinbart sind, bilden sie einen 
wesentlichen Bestandteil der Lieferung und sind zusammen mit der Lieferung an uns zu 
übersenden. 
 
6. Beistellungen 
 
Wir behalten das Eigentum an allen Ihnen zur Verfügung gestellten Teilen und Komponenten 
vor. Die von uns bereitgestellten Teile und Komponenten dienen ausschließlich zur 
Verarbeitung und zur Erfüllung des Auftrages. Insbesondere der Weiterverkauf durch Sie wird 
ausdrücklich untersagt. Wir behalten das Eigentum an den bereitgestellten Teilen und 
Komponenten auch nach Verarbeitung und Montage durch Sie vor. 
 
7. Garantie 
 
(1) Sie garantieren, dass sämtliche Lieferungen/Leistungen dem neuesten Stand der Technik, 
den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und den Vorschriften und Richtlinien von 
Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden entsprechen. Sie garantieren 
weiterhin, dass sämtlich von Ihnen gelieferten Waren frei von Fehlern sind und unseren 
Anforderungen entsprechen. 
Sind im Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, so müssen Sie hierzu 
unsere schriftliche Zustimmung einholen. Ihre Mängelhaftung wird durch diese Zustimmung 
nicht eingeschränkt. 
Haben Sie Bedenken gegen die von uns gewünschte Art der Ausführung, so haben Sie uns 
dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 

 

(2) Sie verpflichten sich, bei Ihren Lieferungen/Leistungen und auch bei Zulieferungen oder 
Nebenleistungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten 
umweltfreundliche Produkte und Verfahren einzusetzen. Sie haften für die Umweltverträglichkeit 
der gelieferten Produkte und Verpackungsmaterialien und für alle Folgeschäden, die durch die 
Verletzung Ihrer gesetzlichen Entsorgungspflichten entstehen. 
Auf unser Verlangen werden Sie ein Beschaffenheitszeugnis für die gelieferte Ware ausstellen 
Sie sind verpflichtet, die jeweils für Ihre Lieferung geltenden Sicherheitsdatenblätter mit der 
Lieferung zu übergeben. Sie stellen uns von allen Regressforderungen Dritter für den Fall frei, 
dass Sie uns die Sicherheitsdatenblätter nicht, verspätet oder fehlerhaft liefern. Das gleiche gilt 
für alle späteren Änderungen. 
(3) Wir werden Ihnen offene Mängel der Lieferung/Leistung unverzüglich schriftlich anzeigen, 
sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt 
werden, spätestens jedoch innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang der Lieferung bei uns. 
(4) Während der Gewährleistungszeit gerügte Mängel der Lieferung/Leistung, zu denen auch 
die Nichterreichung garantierter Daten und das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehören, 
haben Sie nach Aufforderung unverzüglich und unentgeltlich, einschließlich sämtlicher 
Nebenkosten, nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Austausch der mangelhaften 
Teile bzw. Neulieferung zu beseitigen. 
Nach dem erfolglosen Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Frist zur Nachbesserung 
oder Neulieferung stehen uns auch die gesetzlichen Rechte auf Rücktritt, Minderung und 
Schadensersatz zu. 
(5) Kommen Sie Ihren Verpflichtungen aus der Mängelhaftung innerhalb einer von uns 
gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir die erforderlichen Maßnahmen auf 
Ihre Kosten und Gefahr selbst treffen oder von Dritten treffen lassen. In dringenden Fällen 
können wir nach Abstimmung mit Ihnen die Nachbesserung selbst vornehmen oder durch einen 
Dritten ausführen lassen. Kleine Mängel können von uns in Erfüllung unserer 
Schadensminderungspflicht ohne vorherige Abstimmung selbst beseitigt werden, ohne dass 
hierdurch Ihre Verpflichtungen aus der Mängelhaftung eingeschränkt werden. Wir können Sie 
dann mit den erforderlichen Aufwendungen belasten. Das gleiche gilt, wenn ungewöhnlich hohe 
Schäden drohen. 
(6) Die Gewährleistungszeit beträgt zwei Jahre, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wurde. Sie beginnt mit der Übergabe des Liefergegenstandes an uns oder den von 
uns benannten Dritten an der von uns vorgeschriebenen Empfangs- bzw. Verwendungsstelle. 
Bei Vorrichtungen, Maschinen und Anlagen beginnt die Gewährleistungszeit mit dem 
Abnahmetermin, der in unserer schriftlichen Abnahmeerklärung genannt wird. Verzögert sich 
die Abnahme ohne Ihr Verschulden, so beträgt die Gewährleistungszeit zwei Jahre nach 
Bereitstellung des Liefergegenstandes zur Abnahme. 
Die Gewährleistungszeit für Bauwerke richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen; für 
Ersatzteile beträgt sie zwei Jahre nach Einbau/Inbetriebnahme und endet spätestens vier Jahre 
nach Lieferung. 
(7) Für Lieferteile, die während der Untersuchung eines Mangels und/oder der 
Mängelbeseitigung nicht in Betrieb bleiben konnten, verlängert sich eine laufende 
Gewährleistungszeit um die Zeit der Betriebsunterbrechung. 
Für ausgebesserte oder neu gelieferte Teile beginnt die Gewährleistungszeit mit der 
Beendigung der Nachbesserung oder, wenn eine Abnahme vereinbart ist, mit der Abnahme neu 
zu laufen. Die Abnahme ist gegebenenfalls bei uns schriftlich zu beantragen. 
 
8. Produkthaftung 
 
(1) Soweit Sie für einen Produktschaden verantwortlich sind, sind Sie verpflichtet, uns insoweit 
von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in 
Ihrem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt wurde und Sie im Außenverhältnis selbst 
haften. 
(2) Im diesem Rahmen sind Sie auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 
BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten 
Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen 
werden wir Sie - soweit möglich und zumutbar - unterrichten und Ihnen Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. 
(3) Sie verpflichten sich, eine Produkthaftpflichtversicherung zu unterhalten; stehen uns 
weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 
(4) Sie haben eine nach Art und Umfang geeignete, dem neuesten Stand der Technik 
entsprechende Qualitätssicherung durchzuführen und uns diese nach Aufforderung 
nachzuweisen. Sie werden mit uns, soweit wir dies für erforderlich halten, eine entsprechende 
Qualitätssicherungsvereinbarung abschließen. 
(5) Außerdem werden Sie sich gegen alle Risiken aus der Produkthaftung einschließlich des 
Rückrufrisikos in angemessener Höhe versichern und uns auf Verlangen die 
Versicherungspolice zur Einsicht vorlegen. 
(6) Sie werden die Liefergegenstände so kennzeichnen, dass sie dauerhaft als Ihre Produkte 
erkennbar sind. 
 
9. Schutzrechte 
 
(1) Sie garantieren, dass sämtliche Lieferungen frei von Schutzrechten Dritter sind und 
insbesondere durch die Lieferung und Benutzung der Liefergegenstände Patente, Lizenzen 
oder sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. 
(2) Sie stellen uns und unsere Kunden von Ansprüchen Dritter aus etwaigen 
Schutzrechtsverletzungen frei und tragen auch alle Kosten, die uns in diesem Zusammenhang 
entstehen. 
(3) Wir sind berechtigt, auf Ihre Kosten die Genehmigung zur Benutzung der betreffenden 
Liefergegenstände und Leistungen vom Berechtigten zu erwirken. 
 
10. Werbematerial: 
 
Der AN darf in Werbematerial auf geschäftliche Verbindungen mit der AG nur mit dessen 
ausdrücklicher Zustimmung hinweisen. 
 
11. Kündigung und Rücktritt: 
 
Der AG ist unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte berechtigt, den Vertrag zu 
kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn auf seiten des AN Handlungen im Sinne des § 
333 STGB (Bestechung) gegeben sind. Der AG kann daneben Ersatz alten Schadens 
verlangen. 
 
12. Schlussbestimmungen 
 
(1) Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen rechtsunwirksam sein, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträchtigt. 
(2) Sie sind nicht berechtigt, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung den Auftrag oder 
wesentliche Teile des Auftrags an Dritte weiterzugeben. 
(3) Wir werden Ihre personenbezogenen Daten entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz 
behandeln. 
(4) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort für die 
Lieferverpflichtung die von uns gewünschte Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle; für alle 
übrigen Verpflichtungen beider Seiten 76275 Ettlingen. 
(5) Stellen Sie Ihre Zahlungen ein, wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, das 
Insolvenzverfahren über Ihr Vermögen eröffnet oder liegen Wechsel- oder Scheckproteste 
gegen Sie vor, so sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne 
dass daraus Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. 
(6) Gerichtsstand ist Karlsruhe, wenn Sie Kaufmann sind. Wir behalten uns jedoch das Recht 
vor, unsere Ansprüche an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand geltend zu machen. 
(7) Ergänzend gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Allgemeine Einkaufsbedingung 

Datum: 01.10.2003    Bruker Optik GmbH 


